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42/17 - Kreis Coesfeld

Erste Satzung zur Änderung der Hauptsatzung des 
Kreises Coesfeld vom 29.03.2017

Gem. § 5 Abs. 1 S. 1, Abs. 3, 26 Abs. 1 S. 2 Buchstabe f KrO 
NRW hat der Kreistag des Kreises Coesfeld in seiner Sit-
zung am 29.03.2017 die folgende erste Satzung zur Ände-
rung der Hauptsatzung des Kreises Coesfeld beschlossen:

Artikel I

1. § 1 erhält folgende Überschrift und § 1 Absatz 1 er-
hält folgende Fassung

§ 1 Gründung, Name, Sitzung und Gebiet
(1) Der Kreis führt den Namen „Kreis Coesfeld“. Der Kreis 
Coesfeld ist zum 01.01.1975 durch das Gesetz zur Neu-
gliederung der Gemeinden und Kreise des Neugliederungs-

raumes Münster/Hamm vom 09.07.1974 (GV NRW S. 416) 
entstanden aus den Städten und Gemeinden des bis dahin 
bestehenden Kreises Coesfeld (ohne die Stadt Gescher), 
Teilen des bis dahin bestehenden Kreises Lüdinghausen 
und Teilen des bis dahin bestehenden Kreises Münster. 
Diese bis dahin bestehenden Kreise sind im Wesentlichen 
auf die im Jahre 1816 gegründeten Kreise zurückzufüh-
ren. Im „Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Münster“ 
vom 10. August 1816 wurden zehn landrätliche Kreise für 
den Münsterschen Regierungsbezirk bekannt gegeben, 
darunter die Kreise Lüdinghausen und Coesfeld. Rechts-
nachfolger für diese 1975 aufgelösten Kreise Coesfeld 
und Lüdinghausen wurde der neue Kreis Coesfeld. Der 
Kreis Coesfeld hat eine Größe von ca. 1.112 qkm. 

2. § 9 Absatz 2 erhält folgende Fassung 
 
(2) Die Stellvertreter/innen des Landrates, die Vorsitzenden 
der Ausschüsse des Kreistages sowie die Fraktionsvorsit-
zenden und ihre Stellvertreter/innen erhalten neben der in 
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Absatz 1 genannten Aufwandsentschädigung die ihnen 
nach der jeweils geltenden Entschädigungsverordnung des 
Landes NRW zustehenden zusätzlichen Aufwandsentschä-
digungen. Hiervon ausgenommen ist der Vorsitz des Wahl-
prüfungsausschusses.

3. § 10 Abs. 3 bis 5 erhalten folgende Fassung

(3) Abhängig Erwerbstätigen wird auf Antrag der tatsächlich 
entstandene und nachgewiesene Verdienstausfall ersetzt. 
Der einheitliche Höchstbetrag ergibt sich aus der Festlegung 
in einer Rechtsverordnung nach § 30 Abs. 7 S. 1 Nr. 1 KrO 
NRW.
4) Selbstständige erhalten auf Antrag eine Verdienstaus-
fallpauschale. Sie wird im Einzelfall auf der Grundlage des 
glaubhaft gemachten Einkommens nach billigem Ermessen 
festgesetzt und wird montags bis freitags auf die Zeit von 
8.00 Uhr bis 19.00 Uhr und samstags auf die Zeit von 8.00 
Uhr bis 14.00 Uhr begrenzt. Der einheitliche Höchstbetrag 
ergibt sich aus der Festlegung in einer Rechtsverordnung 
nach § 30 Abs. 7 S. 1 Nr. 1 KrO NRW.
(5) Kreistagsmitglieder, sachkundige Bürger/innen 
und sachkundige Einwohner/innen, die einen Haushalt mit 
mindestens zwei Personen, von denen mindestens eine ein 
Kind unter 14 Jahren oder eine anerkannt pflegebedürftige 
Person nach SGB XI ist, führen oder einen Haushalt mit 
mindestens drei Personen führen und nicht oder weniger 
als 20 Stunden je Woche erwerbstätig sind, erhalten für die 
mandatsbedingte Abwesenheit vom Haushalt den Regel-
stundensatz nach Absatz 2. Statt des Regelstundensatzes 
werden auf Antrag die notwendigen Kosten für eine Vertre-
tung im Haushalt ersetzt. 

Der bisherige Abs. 7 wird Absatz 6.

4. § 13 erhält folgende Überschrift und § 13 Abs. 2 erhält 
folgende Fassung

§ 13 Zuständigkeiten des Kreisausschusses (zu § 26 Abs. 1 
KrO NRW, § 75 Abs. 1 Landschaftsgesetz NRW)

(2) Die Befugnisse des Kreistages nach § 75 Abs. 1 Satz 2 
LNatSchG NRW werden auf den Kreisausschuss übertra-
gen.

5.   § 15 Abs. 4 und 5 erhalten folgende Fassung 

(4) Gemäß § 49 Abs. 1 Satz 3 KrO NRW trifft der Kreisaus-
schuss im Einvernehmen mit dem Landrat Entscheidungen, 
die das beamtenrechtliche Grundverhältnis oder das Ar-
beitsverhältnis der Dezernenten/Dezernentinnen und Ab-
teilungsleiter/Abteilungsleiterinnen auf Stellen mit einer Be-
wertung ab A 15 LBesO bzw. Entgeltgruppe 15 verändern, 
soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Als solche 
Entscheidungen gelten unbeschadet des § 16 dieser Haupt-
satzung bei Bediensteten im Beamtenverhältnis die Einstel-
lung, Übernahme (im Wege der Versetzung) und Beförde-
rung nach Besoldungsgruppe A 15 LBesO und höher. Bei 
Bediensteten in einem Arbeitsverhältnis gelten als solche 
Entscheidungen die unbefristete Einstellung bzw. Übernah-
me und Eingruppierung / Höhergruppierung. 
(5) Entscheidungen nach § 68 Satz 1 Nr. 2 LPVG NRW (Ent-
scheidungen auf Empfehlung der Einigungsstelle in den in 
§ 66 Abs. 7 S. 3 LPVG NRW bezeichneten Fällen) trifft der 
Kreisausschuss.

6. § 16 Abs. 1 erhält folgende Fassung 

(1) Die Ämter der Dezernatsleitungen werden Beamten auf 
Lebenszeit unbeschadet des Absatzes 2 nach Maßgabe 

§ 22 LBG NRW zunächst im Beamtenverhältnis auf Probe 
übertragen. Dies gilt nicht für Ämter, die aufgrund anderer 
gesetzlicher Vorschriften im Beamtenverhältnis auf Zeit ver-
liehen werden.

7.

§ 17 wird ersatzlos gestrichen
§ 18 wird § 17
§ 19 wird § 18
§ 20 wird § 19
§ 21 wird § 20
§ 22 wird § 21

Artikel II

In-Kraft-Treten:
Die Änderung der Hauptsatzung tritt am 01.04.2017 in Kraft. 

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Kreisordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) gegen diese Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,

c) der Landrat hat den Satzungsbeschluss vorher bean-
standet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Kreis vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.

Coesfeld, 29.03.2017

Kreis Coesfeld
Der Landrat
gez. Dr. Schulze Pellengahr

43/17 - Kreis Coesfeld

Änderungssatzung vom 29.03.2017 zur Änderung der 
Satzung des Kreises Coesfeld vom 17.12.2014, zuletzt 
geändert durch Satzung vom 23.12.2016, über die Erhe-
bung von Gebühren für Amtshandlungen auf dem Ge-
biet der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung sowie 
der Fleischhygiene 

Auf Grund

- der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über 
amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des 
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Lebensmittel- und Futtermittelrechts sowie der Bestim-
mungen über Tiergesundheit und Tierschutz (Abl. Nr. L 
165 vom 30.04.2004) in der geltenden Fassung

- § 2 Abs. 3 des Gebührengesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23.08.1999 (GV NRW S. 524/SGV NRW 2011) in 
der geltenden Fassung

- § 1 Abs. 1 der Verordnung zur Regelung von Zustän-
digkeiten auf Gebieten des Verbraucherschutzes (Zu-
ständigkeitsverordnung Verbraucherschutz NRW – Zu-
stVOVS NRW) vom 11.12.2007 (GV NRW S. 662) in der 
geltenden Fassung

- §§ 5, 26 Abs. 1 Buchstabe f der Kreisordnung für das 
Land Nordrhein Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14.07.1994 (GV NW S. 646) in der gel-
tenden Fassung

hat der Kreistag des Kreises Coesfeld am 29.03.2017 fol-
gende Satzung beschlossen:

Art. 1

Art. 1.1 

§ 3 erhält folgende Fassung: 

In gewerblichen Kleinbetrieben beträgt der Gebührensatz 
für Amtshandlungen im Zusammenhang mit der Fleisch-
untersuchung je Tier bei einer täglichen Gesamtzahl der 
Schlachtungen von: 

Sind die Gebühren entsprechend den Schlachtzahlstaffeln 
zu ermäßigen, werden, außer bei Staffel 2, mindestens 
die Gebühren erhoben, die sich aus der Multiplikation der 
höchsten Tierzahl der niedrigeren Schlachtzahlstaffel mit 
dem darin enthaltenen Gebührensatz ergeben. 

Art. 1.2

Der in § 4 genannte Betrag von 7,45 EUR wird geändert auf 
7,95 EUR.

Art. 1.3

§ 7 erhält folgende Fassung:

In Geflügelschlachtbetrieben, in Zerlegebetrieben mit einer 
Jahrestonnage von weniger als 10.000 t und  in handwerk-
lichen Verarbeitungsbetrieben wird für die Durchführung 
der amtlichen Kontrollen der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 
eine Gebühr nach Zeitaufwand erhoben. Für die Berech-
nung werden die vom für Inneres zuständigen Ministerium 
des Landes Nordrhein-Westfalen veröffentlichten, jeweils 
gültigen Stundensätze zugrunde gelegt. Abgerechnet wird 
für jede angefangenen 15 Minuten (einschl. Vorbereitungs-, 
Fahr-, Warte- und Nachbereitungszeit).

Daneben wird eine Pauschale für Fahrtkosten in Höhe von 
20,00 EUR erhoben. 
 

Art. 2

Diese Satzung tritt am 01.04.2017 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Kreisordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) gegen diese Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

 

Tierart / Schlachtgewicht 

Staffel I Staffel II Staffel III Staffel IV Staffel V Staffel VI 

bis 5 Tiere 
6 - 35 
Tiere 

36 - 64 
Tiere 

65 - 119 
Tiere 

120 bis 
199 Tiere 

200 und 
mehr Tiere 

EUR je 
Tier 

EUR je 
Tier 

EUR je 
Tier 

EUR je 
Tier 

EUR je 
Tier 

EUR je 
Tier 

Kälber (bis 8 Monate)  28,97 24,19 19,53 16,04 12,55 12,55 

ausgewachsene Rinder 29,08 24,29 19,64 16,14 12,65 12,65 

Schweine u. Wildschweine             
 weniger als 25 kg 16,76 11,41 9,10 7,46 6,01 6,01 

 mindestens 25 kg 16,76 11,41 9,10 7,46 6,01 6,01 

Schafe und Ziegen             
 weniger als 12 kg 12,93 8,15 6,55 5,35 4,15 4,15 

 mindestens 12 kg 12,93 8,15 6,55 5,35 4,15 4,15 

Wildwiederkäuer             
 weniger als 12 kg 12,93 8,15 6,55 5,35 4,15 4,15 

 mindestens 12 kg 12,93 8,15 6,55 5,35 4,15 4,15 

Einhufer 42,58 37,79 30,65 25,87 20,76 20,76 

Kaninchen 2,14 2,14 0,50 0,30 0,20 0,14 
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a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,

c) der Landrat hat den Satzungsbeschluss vorher bean-
standet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Kreis vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.

Coesfeld, 29.03.2017

Kreis Coesfeld
Der Landrat
gez. Dr. Schulze Pellengahr

44/17 - Kreis Coesfeld

XIV. Änderungssatzung zur Satzung für den Zweckver-
band „Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld 
und Rosendahl“ vom 07.02.2017

Aufgrund des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsar-
beit in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.10.1979 
(GV NW S. 621/SGV NW 202) in der derzeit gültigen Fas-
sung hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes 
„Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Ro-
sendahl“ am 07.02.2017 nachstehende XIV. Änderungs-
satzung zur Satzung für den Zweckverband „Musikschule 
der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl“ vom 
15.12.1977 in der zurzeit gültigen Fassung beschlossen:

Artikel 1

§ 6 Nr. 2 m wird wie folgt neu gefasst:
m) die Niederschlagung und den Erlass von Forderungen 

ab einer Höhe von 1.000 €.

Artikel 2

Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekannt-
machung in Kraft.

Vorstehende XIV. Änderungssatzung wird hiermit gem. § 20 
Abs. 4 i.V.m. § 11 Abs. 1 GkG NRW öffentlich bekannt ge-
macht.

Coesfeld, 18.03.2017

Der Landrat
als untere staatliche Verwaltungsbehörde
gez. Dr. Schulze Pellengahr
Landrat

45/17 - Kreis Coesfeld

Bekanntmachung gem. § 3 a Satz 2 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung – UVPG – zur Anlage 
von zwei Kleingewässern  auf dem Grundstück Gemar-
kung Lüdinghausen-Kspl., Flur 12, Flurstück 84 

Als Ausgleich für die Errichtung von drei Windenergieanlagen 
in Lüdinghausen, Aldenhövel, beabsichtigt die Bürgerwind-
park Lüdinghausen Aldenhövel GbR, auf dem o. g. Grund-
stück zwei Kleingewässer herzustellen. Das Feuchtbiotop mit 
den beiden Kleingewässern soll in Abstimmung mit der Un-
teren Naturschutzbehörde entstehen. Die beantragte Kom-
pensationsmaßnahme ist Teil des landschaftspflegerischen 
Begleitplanes, der im Zuge der Planung der Windenergiean-
lagen erstellt wurde. 

Es handelt sich bei der geplanten Maßnahme um einen Ge-
wässerausbau. 

Hierfür ist gem. § 68 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz – WHG – 
eine Genehmigung erforderlich. Gem. § 1 in Verbindung mit 
Anlage 1 UVPG NRW ist zu prüfen, ob für dieses Vorhaben 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden 
muss. 

Im Rahmen eines solchen Vorprüfverfahrens wurde festge-
stellt, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erfor-
derlich ist, da keine erheblichen nachteiligen Umweltauswir-
kungen zu erwarten sind. 

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung nicht 
selbständig anfechtbar ist (§ 3 a Satz 3 UVPG).

Coesfeld, 27.03.2017

Kreis Coesfeld
Der Landrat
Im Auftrag
gez. Brathe

46/17 - Kreis Borken

Umbesetzung im Kreiswahlausschuss für den Wahl-
kreis 79 (Coesfeld I – Borken III) zur Wahl zum Landtag 
des Landes Nordrhein-Westfalen am 14.05.2017

Der Kreistag des Kreises Coesfeld hat in seiner Sitzung am 
29.03.2017 folgende Umbesetzung des Kreiswahlausschus-
ses für den Wahlkreis 79 (Coesfeld I – Borken III) beschlos-
sen:

Auf Vorschlag der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 
wird Frau Dr. Anne Monika Spallek, Billerbeck, zur persön-
lichen Stellvertreterin von Frau Gertrud Welper, Vreden, ge-
wählt.

Der Wahlausschuss setzt sich daher wie folgt zusammen:
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Beisitzer/in Stellvertreter/in
Markus Jasper, Heek Birgit Wirtz, Gronau
Hans-Peter Egger, 
Coesfeld

Heinrich Terwort, Havixbeck

Valentin Merschhemke, 
Coesfeld

Dr. Thomas Wenning, 
Coesfeld

Dominique Niemeyer, 
Borken

Gerti Tanjsek, Bocholt

Gertrud Welper, Vreden Dr. Anne Monika Spallek, 
Billerbeck

Christian Wohlgemuth, 
Dülmen

Damian Januschewski, 
Südlohn

Den Vorsitz in den Kreiswahlausschüssen führt der Kreis-
wahlleiter.

Borken, 30.03.2017

gez. Dr. Ansgar Hörster
Kreiswahlleiter
für den Wahlkreis 79 (Coesfeld I – Borken III)

47/17 - Sparkasse Westmünsterland

Aufgebote von Sparurkunden der Sparkasse West-
münsterland

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 428003438 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde. 

Die Sparkasse Westmünsterland fordert den Inhaber der 
Urkunde auf, spätestens bis zum 23.06.2017 seine Rechte 
unter Vorlage der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 23.03.2017

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 428003420 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde. 

Die Sparkasse Westmünsterland fordert den Inhaber der 
Urkunde auf, spätestens bis zum 23.06.2017 seine Rechte 
unter Vorlage der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 23.03.2017

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 336564067 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde. 

Die Sparkasse Westmünsterland fordert den Inhaber der 
Urkunde auf, spätestens bis zum 23.06.2017 seine Rechte 
unter Vorlage der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird
die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 23.03.2017

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 336365382 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde. 

Die Sparkasse Westmünsterland fordert den Inhaber der 
Urkunde auf, spätestens bis zum 23.06.2017 seine Rechte 
unter Vorlage der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 23.03.2017

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand


